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Amt für Natur und Umwelt 

Uffizi per la natira e l’ambient 

Ufficio per la natura e l’ambiente 

Telefon 081 257 29 46 

Telefax 081 257 21 54 

E-Mail info@anu.gr.ch 

Internet www.anu.gr.ch 

Formular Nr. BF019 

Dok.-Name 2013-1049 

Datum 1. Oktober 2018 

Abteilung Betriebe 

Gesuch 

für eine "vor Ort Aufbereitung" von  
mineralischen Bauabfällen 

Eingangsdatum ANU 

 

 __________________  

Gesetzliche Grundlagen und weiterführende Informationen 

 Art. 7 Abs.7 Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 

 Art. 3 Lit. g Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015 
(Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600) 

 Art. 43 Abs.1 lit. a Kantonales Umweltschutzgesetz (KUSG) vom 2. Dezember 2001 

 Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle, BAFU, 2006 

 Weisung über die Bewirtschaftung von Bauabfällen, BW001, Amt für Natur und Umwelt 

Administrative Angaben 

Gesuchsteller 

Firma       

Verantwortliche Person       

Adresse       

Telefon       

Baustellenbezeichnung 

Baustellenname       

Ortsbezeichnung       

Koordinaten       

Abklärung mit Standortgemeinde erfolgt  Ja  Nein 

Bauschadstoffentfrachtung erfolgt  Ja  Nein 

Angabe zum Gewässerschutzbereich       

Zweck der Aufbereitung vor Ort 

Gesuchsbegründung:       

       

       

Aufbereitungsdatum: von       bis       

 

Aufbereitungsvolumen: 

 Mischabbruch m
3
/t:       

 Betonabbruch m
3
/t:       

 Ausbauasphalt m
3
/t:       

 

Aufbereitung der Recyclingprodukte gem. BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle: 

 RC-Mischabbruchgranulat:       m
3
/t 

 RC-Betongranulat:       m
3
/t 

 RC-Asphaltgranulat:       m
3
/t 

       m
3
/t 

       m
3
/t 

       m
3
/t 
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Abfallentsorgung/Nachweis: 

Nach Abschluss der Aufbereitung ist dem Amt für Natur und Umwelt ein Nachweis über die Entsorgung der anfal-
lenden Fremdbestandteile zu liefern. 

Überschüssiges Material und Recyclingprodukte müssen vor Abschluss des Bauvorhabens auf einen bewilligten 
Sammel- und Sortierplatz für Bauabfälle überführt werden. 

Verwendung der Recyclingprodukte 

Die Verwendung der Recyclingprodukte erfolgt gemäss BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bau-
abfälle und ANU-Weisung über die Bewirtschaftung von Bauabfällen (BW001). 

 
Das aufbereitete Material ist vor dem Einbau stofflich zu prüfen. Die Laboranalyse ist der Bauleitung und dem 
Amt für Natur und Umwelt einzureichen. 
 

Vorgesehener Einbautermin:       

Einsatzort (Strassenbezeichnung usw.) der aufbereiteten Recyclingprodukte: 

       

       

       

       

       

Bedarf an aufbereiteten Recyclingprodukten: 

 RC-Mischabbruchgranulat m
3
/t:       

 RC-Betongranulat m
3
/t:       

 RC-Asphaltgranulat m
3
/t:       

       

       

       

Abschlussdatum des gesamten Bauvorhabens:       

Unterschriften 

Datum Unterschrift des Gesuchstellers 
 
 

       __________________________________________  

 

Datum Unterschrift und Stempel der Gemeinde 
 
 

       __________________________________________  
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